
 17.10.2023, Burton 

 Gesetzesänderungen zum 17.10.2023 

 Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 hiermit möchten wir Sie über die Gesetzesänderungen, die ab dem 17.10.2023; 23:59 Uhr, 
 ihre Gültigkeit erlangen, informieren: 

 Geändert wurden Teile  in der Strafprozessordnung. 

 Folgende Paragraphen wurden überarbeitet: 

 ●  Strafprozessordnung 
 ○  §49 Abs. 2 - Anträge 

 ■  alt:  Anträge,  die  nicht  der  Vorgabe  im  Abs.  1  entsprechen,  werden 
 unwiderruflich abgelehnt. 

 ■  neu:  In  Anträgen  an  die  Justiz  muss  stets  eine  Gesetzesgrundlage 
 (genauer  Artikel  oder  Paragraph  inklusive  Gesetzbuch  und  ggf.  Absatz) 
 genannt  werden,  auf  welcher  der  jeweilige  Antrag  bzw.  die  Forderung 
 beruht. 

 Justizminister 
 Boris Slowkosvski 

 Richterin 
 Noemi Valentini 

 Richter 
 Jonathan White 

 Richter 
 Ronny Rakete 
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 Folgende Paragraphen wurden neu hinzugefügt: 

 ●  Strafprozessordnung 
 ○  §49 Abs. 3 - Anträge 

 ■  neu:  Anträge  müssen  folgende  Informationen  des  Antragstellers  und 
 des  Mandanten,  sollte  der  Antrag  im  Auftrag  dessen  gestellt  werden, 
 enthalten: 

 ●  Name 
 ●  Telefonnummer 
 ●  Sozialversicherungsnummer 
 ●  E-Mail Adresse (Name auf dem schwarzen Brett) 

 ○  §49 Abs. 4 - Anträge 
 ■  neu:  Anträge,  die  nicht  den  Vorgaben  in  Abs.  1,  Abs.  2  und  Abs.  3 

 entsprechen, werden unwiderruflich abgelehnt. 

 Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Justizministerium 

 Justizminister 
 Boris Slowkosvski 

 Richterin 
 Noemi Valentini 

 Richter 
 Jonathan White 

 Richter 
 Ronny Rakete 
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